
Vn. Herrichtung und Pflege der Grabstätten

§31
Herrichtung und Unterhaltung

(1) Die Grabstätten müssen spätestens sechs Monate nach Erwerb des Nutzungsrechtes sowie
nach jeder Bestattung baldmöglichst ordnungsgemäß hergerichtet und weiterhin unterhalten wer
den.

(2) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 26 hergerichtet und dauernd in
Stand gehalten werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und
BCränze sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen.

(3) Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter
des Friedhofsteils und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit
Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht
beeinträchtigen.

(4) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist bei Reihengrabstätten / Umenreihengrabstät-
tea, bei Wahlgrabstätten / Umenwahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte verantwortlich. Die
Verpflichtung erlischt mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts. Die BCirchenge-
meinde kann verlangen, dass der Nutzungsberechtigte nach Ende der Nutzungszeit oder Ruhezeit
die Grabstätte abräumt.

(5) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der
Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, im Grabschmuck
und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehältem, die an der Pflanze verbleiben, nicht
verwendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen, Markierungszeichen, Gießkannen und ande
res Kleinzubehör. Solche Gegenstände sind nach Ende des Gebrauchs vom Friedhofzu entfernen
oder in den zur Abfalltrennung vorgesehenen Behältnissen abzulegen.

§32
Allgemeinen Gestaltungsvorschriften

Die gärtnerische Herrichtung und die Unterhaltung der Grabstätten unterliegt unbeschadet der
Bestimmungen dieser Friedhofssatzungkeinen zusätzlichen Anforderungen.

§33
Zusätzliche Gestaltungsvorschriften

(1) Die Grabstätten können in ihrer gesamten Fläche bepflanzt werden. Die Friedhofsverwaltung
kann für die Gestaltung besondere Vorgaben machen.

(2) Unzulässig ist
a) das Pflanzen von Bäumen oder großwüchsigen Sträuchern
b) das Einfassen der Grabstätte mit Steinen, Metall, Glas oder Ähnlichem
c) das Errichten von Rankgerüsten, Gittern oder Pergolen
d) das Aufstellen einer Bank oder sonstigen Sitzgelegenheit.

§34
Vernachlässigung der Grabpflege

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Verantwortli
che nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer an-
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